


Zu Frage 3:

Die allgemeine Verpflichtung zur Herstellung der Barrierefreiheit ergibt sich bereits 
aus dem Baurecht - konkret aus § 51 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 
(LBauO). Gemäß § 51 Abs. 3 Nr. 6 LBauO müssen Schulen, Hochschulen und Wei­
terbildungseinrichtungen sowie Forschungsinstitute barrierefrei sein. Die Umsetzung 
der geltenden baurechtlichen Vorschriften liegt in der Zuständigkeit der Schulträger. 
Diese sind für die Bereitstellung, laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung von 
Schulgebäuden und Schulanlagen verantwortlich. Es handelt sich dabei um eine 
Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. Seitens des Ministeriums für Bil­
dung wird eine weitere Einstufung nach zusätzlichen Kriterien nicht vorgenommen.

Zu Frage 4:

Da die Schulträger - wie bereits ausgeführt - für die Bereitstellung und den baulichen 
Zustand inklusive der Barrierefreiheit verantwortlich sind, führt das Land keine Be­
standslisten, die den jeweiligen Zustand der im Eigentum der Schulträger stehenden 
Gebäude beinhalten. Folglich führt das Land auch keine Einzelaufstellung, welche 
Schulgebäude im Land barrierefrei sind und welche nicht. Eine fundierte Aussage zur 
Entwicklung der Barrierefreiheit kann daher seitens des Ministeriums für Bildung nicht 
getroffen werden.

Zu Frage 5:

Die allgemeine Verpflichtung zur Herstellung der Barrierefreiheit von Gebäuden ergibt 
sich aus dem Baurecht, insbesondere aus dem Bauordnungsrecht der Länder. Ein­
schlägig ist hier § 51 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO). Gemäß § 51 
Abs. 3 Nr. 6 LBauO müssen Schulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen 
sowie Forschungsinstitute barrierefrei sein.

Bei Schulneu- und Erweiterungsbauten wird die Herstellung der Barrierefreiheit unab­
hängig von jeglichen Förderrichtlinien durch die baurechtlichen Vorgaben gewährleis­
tet. Auch für Umbauten, die einer baurechtlichen Genehmigungspflicht unterliegen, ist 
das geltende Baurecht zu beachten.
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In der aktuellen geltenden Fassung der Schulbaurichtlinie, der Verwaltungsvorschrift 
„Bau von Schulen und Förderung des Schulbaus“ wird dem Gebot der Barrierefreiheit 
Rechnung getragen, indem gemäß Nr. 1.5.1 bei Schulneubauten sowie bei großen 
Um- oder Erweiterungsbauten die allgemein anerkannten Regeln der Technik zur bar­
rierefreien Gestaltung soweit wie möglich berücksichtigt werden sollen. Bereits beste­
hende Schulbauten sollen schrittweise entsprechend den allgemein anerkannten Re­
geln der Technik soweit wie möglich barrierefrei gestaltet werden. Darüber hinaus sind 
für den Schulbau die bauaufsichtlichen Vorschriften, insbesondere die Landesbauord­
nung Rheinland-Pfalz (LBauO) zu beachten, auf die in Anlage 1 zu Nr. 1.1.1 aus­
drücklich hingewiesen wird. Diesen Regelungen kommt jedoch nur deklaratorische 
Bedeutung zu: über diesen steht das Baurecht, aus welchem sich die Verpflichtung 
zur Herstellung der Barrierefreiheit bereits ergibt (vgl. auch Antwort zu Frage 3).

Zu Frage 6:

Eine körperliche Behinderung einer Schülerin oder eines Schülers wird in der Schul­
statistik nicht erfasst. Eine körperliche Behinderung kann im Einzelfall Auswirkungen 
auf schulisches Lernen haben und der sonderpädagogische Schwerpunkt „motorische 
Entwicklung“ durch die Schulbehörde festgelegt werden. Der Unterricht in diesem För­
derschwerpunkt kann zielgleich im Bildungsgang Berufsreife oder zieldifferent in den 
Bildungsgängen Lernen oder ganzheitliche Entwicklung erfolgen.

Im Folgenden erhalten Sie die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago­
gischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt „motorische Entwicklung“. Im Schuljahr 
2022/2023 wurden 426.273 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen 
unterrichtet, darunter waren 1.809 mit Förderbedarf im Förderschwerpunkt „motori­
sche Entwicklung“.

Zu Frage 7:

An 83 Schulen (darunter 24 Förderschulen) werden im Schuljahr 2022/2023 Schüle­
rinnen und Schüler mit Förderbedarf im Förderschwerpunkt „motorische Entwicklung“ 
unterrichtet. Bei 57 Schulen handelt es sich um Schwerpunktschulen, die gemäß 
§ 14 a SchulG inklusiven Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behin­
derungen anbieten. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwer­
punkt „motorische Entwicklung“ an Schwerpunktschulen liegt in der Regel unter 1%.
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24 Förderschulen bieten Unterricht im Förderschwerpunkt „motorische Entwicklung" 
an. Diese Schulen haben einen hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit kör­
perlicher Behinderung.

Das Wilhelm-Remy-Gymnasium in Bendorf hat einen erweiterten pädagogischen Auf­
trag und nimmt überregional körperbehinderte Schülerinnen und Schüler auf, die die 
allgemeine Hochschulreife erwerben wollen. Der Anteil der körperlich beeinträchtigten 
Jugendlichen beträgt durchschnittlich 5% an der Gesamtzahl aller Schülerinnen und 
Schüler.

Zu Frage 8:

Im Schuljahr 2022/2023 gibt es in Rheinland-Pfalz 39.481 hauptamtliche und hauptbe­
rufliche Lehrkräfte. Lehrkräfte mit körperlicher Behinderung werden von der Aufsichts­
und Dienstleistungsdirektion als personalverwaltender Behörde nicht erfasst. Erfasst 
wird, ob eine Lehrkraft schwerbehindert oder die Behinderung einer Schwerbehinde­
rung gleichgestellt ist.

Zu Frage 9:

Es gibt in Rheinland-Pfalz Förderschulen und Schwerpunktschulen, die Kindern mit 
Förderbedarf im Förderschwerpunkt „motorische Entwicklung" spezifische Unterstüt­
zung gewähren.

Darüber hinaus können sich diese Schulen hinsichtlich des behinderungsspezifischen 
Bedarfs im Einzelfall von den Förder-und Beratungszentren unterstützen lassen.
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Zu Frage 10:

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im 
Förderschwerpunkt „motorische Entwicklung" an der Gesamtzahl der an allgemeinbil­
denden Schulen unterrichteten Schülerinnen und Schülern ist nachfolgend dargestellt.

Schuljahr

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Schülerinnen und
Schüler mit dem
Förderschwerpunkt
"motorische Entwick­
lung” 1.689 1.685 1.722 1.786 1.809

Schülerinnen und
Schüler an allge­
meinbildenden
Schulen 408.224 407.138 409.338 411.823 426.273

Anteil in Prozent 0,41 0,41 0,42 0,43 0,42

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Amtliche Schulstatistik

Kosten gemäß § 24 LTranspG werden nicht erhoben.

Sie haben die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anzu­
rufen (§ 12 Abs. 4 Satz 6 LTranspG).

Sollte diese Antwort veröffentlicht werden, möchte ich Sie mit Hinweis auf die Daten­
schutz-Grundverordnung darum bitten, personenbezogene Daten unkenntlich zu ma­
chen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider­
spruch beim Ministerium für Bildung, Mittlere Bleiche 61,55116 Mainz schriftlich, in
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